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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Beziehungen zu internationalen Organisationen

In der Frühjahrssession 2021 setzte sich der Nationalrat mit der Genehmigung der
Genfer Akte des Lissabonner Abkommens über Ursprungsbezeichnungen und
geografische Angaben auseinander. Simone de Montmollin (fdp, GE) berichtete im
Namen der WBK-NR dass das Abkommen zur Unterstützung empfohlen werde, da die
Schweiz aufgrund des Geltungsbereichs der Genfer Akte ihre wirtschaftlichen
Interessen besser schützen könne. Das Abkommen sei vor allem für Schweizer
Agrarprodukte mit hoher Wertschöpfung von grosser Bedeutung. Bundesrätin Karin
Keller-Sutter merkte an, dass der Schweiz durch den Beitritt keine direkten finanziellen
oder personellen Kosten entstehen würden. Auch das aktuelle Schweizer Verfahren zur
Anerkennung und Verwaltung von geografischen Angaben müsse nicht angepasst
werden. Die Schweiz würde im Markenschutzgesetz dennoch einige Bestimmungen
gesetzlich verankern, unter anderem eine Berechtigungsgrundlage für eine
internationale Registrierung, Gründe einer Verweigerung, Übergangsfristen bei
Verstössen und die Erhebung von Verfahrensgebühren. Der Nationalrat nahm das
Geschäft mit 182 Stimmen einstimmig an.
Genauso eindeutig war das Ergebnis der Schlussabstimmung. Sowohl der Ständerat mit
44 Stimmen, wie auch der Nationalrat mit 194 zu 1 Stimmen genehmigten das
Abkommen klar. 1
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1) AB NR, 2021, S. 712; AB NR, 2021, S. 92ff.; AB SR, 2021, S. 339
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